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«Einheitsübersetzung»

Klarstellung zum
Leserbrief von
Hans Frommelt
Der Leserbrief von Hans Frommelt 
vom 10. Februar 2018 enthält zum 
Thema «Einheitsübersetzung» der Bi-
bel Aussagen, die objektiv falsch sind 
und einer Richtigstellung bedürfen:
1. In allen Pfarreien des Erzbistums 
Vaduz werden derzeit für den Gottes-
dienst die Lektionare mit dem Text 
der «Einheitsübersetzung (1980)» ver-
wendet, also wie in allen deutschspra-
chigen Diözesen. Daran halten sich 
die Triesner Geistlichen genauso wie 
diejenigen in Deutschland, Österreich 
oder der Schweiz. Da gibt es keine Ei-
genheiten oder Besonderheiten in 
Triesen oder in anderen Pfarreien 
Liechtensteins.
2. Dieser im Gottesdienst zu verwen-
dende Text der Einheitsübersetzung 
wurde von 2006 bis 2016 überprüft 
und eine näher am biblischen Urtext 
stehende Übersetzung angestrebt. 
Das Ergebnis ist die «Einheitsüberset-
zung (2017)», die ab 1. Advent 2018 in 
allen deutschsprachigen Bistümern 
im Gottesdienst verwendet werden 
soll. Dieser Text wurde von den 
deutschsprachigen Bischofskonferen-
zen und den zuständigen deutsch-
sprachigen (Erz-)Bischöfen appro-
biert, auch vom Erzbischof von Va-
duz. Die entsprechenden Lektionare 
sind derzeit noch nicht erhältlich, 
können deshalb auch noch gar nicht 
verwendet werden. Sie werden – wenn 
verfügbar – im Erzbistum Vaduz wie 
in allen deutschsprachigen Diözesen 
ab dem 1. Advent 2018 eingeführt. Die 
Aussage von Herrn Hans Frommelt, 
dass sich das Erzbistum Vaduz 

«scheinbar nicht an der neuen Ein-
heitsübersetzung orientieren» wird, 
ist somit objektiv schlichtweg falsch.
3. Die Revision der Einheitsüberset-
zung ändert nichts am Inhalt der Hei-
ligen Schrift. Da der Katechismus 
auch nicht auf einer deutschsprachi-
gen Bibelübersetzung, sondern auf 
dem lateinischen bzw. griechischen 
(Neues Testament) oder hebräischen 
(Altes Testament) Text der Heiligen 
Schrift beruht, ändert die revidierte 
Einheitsübersetzung (2017) nichts am 
Inhalt des vom Hl. Johannes Paul II. 
herausgegebenen Katechismus der 
Katholischen Kirche.
4. In der Einheitsübersetzung (2017) 
findet sich die von Hans Frommelt an-
gegebene Formulierung «Menschen 
und Frauen» kein einziges Mal. Es wä-
re auch absurd, diese Formulierung 
dort zu erwarten. Denn für die Heilige 
Schrift gibt es keinen Zweifel, dass 
Frauen genauso wie Männer Men-
schen sind. Logisch denken ist in die-
sem Zusammenhang durchaus er-
laubt. 
5. Im erwähnten Leserbrief gibt es 
noch weitere objektive Falschaussa-
gen, doch ist hier das Limit von 2500 
Zeichen für einen Leserbrief erreicht.

Markus Walser,
Generalvikar des Erzbistums Vaduz

Deutsche Wortmeldung

Liechtensteinische 
Hymne  
Lasst es bitte beim «Oben am jungen 
Rhein». Die Melodie des alten Schwei-
zer Militärmarsches wurde von ei-
nem grossen Teil der deutschen Län-
der genommen, einschliesslich der 
jungen USA. Ausnahmen waren Bay-
ern und Württemberg sowie Öster-

reich! Seid stolz auf eure Hymne und 
lasst sie nicht von sogenannten Gut- 
oder Bessermenschen verhunzen!
Zu vertauschen wären allenfalls die 
Zeilen der zweiten Strophe:
Einig und frei.
Glücklich und treu.
Einig und frei ist das Land. Glücklich 
und treu, gegenüber dem Fürsten, ist 
die Bevölkerung! 

Karl Schedlbauer,
Reutenstr. 34, D-94151 Mauth

Aktuelle Stunde

Durch Besondere
Landtagskommission 
geschwächt

Regierung und Landtag sehen sich 
mit einem wachsenden Vertrauens-
problem konfrontiert. Die Vorschläge 
der Besonderen Landtagskommission 
zur Abänderung der Geschäftsord-
nung des Landtags verschärfen diese 
Problematik: Hier wird die Debatte 
nicht dort geführt, wo sie hingehört 
(nämlich im Landtag), vielmehr wird 
ein Streit um des Kaisers Bart via Zei-
tungen ausgetragen. Das Thema hat 
für die Einwohner nämlich keine 
grosse Bedeutung.
Im Zentrum steht die Frage, ob die 
Regierung an der «Aktuellen Stun-
de», in der im Landtag ein wichtiges 
Thema diskutiert wird, teilnehmen 
darf. Die Landtagskommission will 
dieses Recht der Regierung beseiti-
gen. Die Regierung weist in ihrer Stel-
lungnahme zu Recht darauf hin, dass 
Artikel 63 Abs. 4 der Verfassung ein 
generelles Recht der Regierung statu-
iert, vom Landtag angehört zu wer-
den. Ebenso führt sie zu Recht das 
Konsensprinzip an, das Regierung 

und Landtag zum Zusammenwirken 
verpflichtet. 
Die Besondere Landtagskommission 
liefert kein Argument, warum es 
sinnvoll wäre, die Regierung von der 
«Aktuellen Stunden» auszuschlies-
sen. Sie verweist lediglich darauf, 
dass die Regierung ihre Regierungs-
sitzungen auch ohne Beteiligung des 
Landtags durchführe. Dieses Argu-
ment zielt völlig daneben: Ein Einsitz 
des Landtags bei Regierungssitzun-
gen wäre ein offensichtlicher Ver-
stoss gegen die Gewaltenteilung. Hin-
gegen macht es sehr wohl Sinn, wenn 
die Regierung im Landtag ihre Sicht 
zu «übergeordneten» Problemen ein-
bringt, andernfalls besteht die Ge-
fahr, dass der Landtag ohne das not-
wendige Fachwissen diskutiert. Gera-
de Abgeordnete, die nach mehr In-
formationen vonseiten der Regierung 
rufen, sollten darauf bestehen, dass 
die Regierung an der «Aktuellen 
Stunde» teilnehmen und Red und 
Antwort stehen muss. 
Folgt der Landtag dem Antrag der 
Landtagskommission zur Abände-
rung der Geschäftsordnung, schiesst 
er ein Eigengoal. Man stelle sich vor: 
Der Landtag führt eine öffentliche 
Diskussion zu einem wichtigen The-
ma, die Regierung wird davon ausge-
schlossen –  sitzt aber im Gebäude 
daneben und hört nicht einmal zu. 
Die «Aktuelle Stunde» würde an poli-
tischer Bedeutung verlieren. Der Re-
gierung könnte es ziemlich egal sein, 
was der Landtag diskutiert – für sie 
entstünden ohnehin keine Verpflich-
tungen. Der Antrag der Landtags-
kommission läuft auf eine Schwä-
chung der «Aktuellen Stunde» hin-
aus.

Paul Vogt,
Palduinstrasse 74, Balzers

LESERMEINUNGEN

ANZEIGE

Aus der Region

Einbruchdiebstahl
in Grabser Café
GRABS In der Zeit von Samstag 18 Uhr 
und Sonntag, um 5.40 Uhr, ist ein un-
bekannter Täter in eine Bäckerei in 
Grabs eingebrochen. Dies teilte die 

Kantonspolizei am Samstag mit. Dort 
habe er eine Kassenschublade, zwei 
Serviceportemonnaies und Bargeld 
im Wert von mehreren Hundert Fran-
ken gestohlen. Personen die verdäch-
tige Feststellungen machten, sollen 
dies der Polizeistation Gams melden. 
Telefon: +41 58 229 61 80.  (pd/red)

ANZEIGE

Eingebrochen. (Symbolfoto: Shutterstock)
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